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†
Erich Nußbaum-
müller verstorben

Erich Nußbaummüller, 
langjähriges Mitglied im 
Innungsausschuss der 
chemischen Gewerbe und 
Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereiniger, ist am 
31. März im 52. Lebensjahr 
verstorben. 

Erich Nußbaummüller 
war seit 1995 Mitglied im 
Landesinnungsausschuss, 
von 2002 bis 2010 war 
er Innungsmeister-Stell-
vertreter. Seit 2020 war 
Nußbaummüller auch 
Mitglied im Bundesin-
nungsausschuss sowie im 
Bezirksstellenausschuss 
Steyr-Land. Der Wolfer-
ner Nußbaummüller war 
Geschäftsführer der SGZ 
Nußbaummüller und der 
NELA HandelsGmbH. 

GUUTE Inklusion
Als Unternehmen darauf 
vorbereitet zu sein, wenn 
psychische Belastungen 
von Mitarbeitern im Be-
rufsalltag spürbar werden, 
wird immer wichtiger. Aus 
diesem Grund ging die WKO 
Urfahr-Umgebung kürzlich 
eine Kooperation mit pro 
mente OÖ ein. Unterneh-
men sollen dadurch einen 
kompetenten Ansprech-
partner bei Fragen zur 
psychischen Gesundheit am 
Arbeitsplatz haben und ihre 
Mitarbeiter bei persönli-
chen Krisen bestmöglich 
unterstützen können. Auch 
präventive und sensibili-
sierende Maßnahmen für 
einen selbstverständlichen 
Umgang mit Psyche sind 
Teil der Initiative. 

 Kurz notiert 

Die Erneuerbare-
Energien-Richtli-
nie RED III spielt 
bei der Verwirkli-
chung der Klima-
neutralität bis 
2050, das über-
geordnete Ziel 
des Green Deals 
der EU, eine 
Hauptrolle. 
Mit RED III werden die EU-Ziele 
bis 2030 beim Anteil erneu-
erbarer Energien angehoben. 
Außerdem sollen Genehmi-
gungsverfahren für Erneuerba-
re-Energie-Erzeugungsanlagen, 
Netze und Energiespeicher ver-
kürzt werden. RED III ist am 20. 
November 2023 in Kraft getre-
ten. Die Mitgliedstaaten müs-
sen einen Großteil der Richtli-
nie bis 21. Mai 2025 national in 
den Bereichen Verkehr, Indust-
rie, Gebäude sowie Wärme- und 
Kälteversorgung umsetzen.  

Gebäudebereich gesondert
Für den Gebäudebereich ist 
gesondert festgelegt, dass der 
Anteil erneuerbarer Energien 
beim Heizen und Kühlen euro-
paweit steigen soll. Mitglied-
staaten sind verpfl ichtet, nati-
onale, mit den EU-Vorgaben im 
Einklang stehende Ziele gesetz-
lich zu verankern. So muss je-
der Mitgliedstaat den Erneuer-
baren-Anteil im Gebäudesektor 

jährlich erhöhen. Öff entliche 
Gebäude sollen Vorbilder sein. 
Bei Fernwärme und -kälte ist 
eine Steigerung das Ziel.

Verkehr & Industrie
Neben der Wärmewende sieht 
RED III auch Regelungen zur 
Erhöhung der erneuerbaren 
Energie und Verringerung der 
Treibhausgasintensität in den 
Sektoren Verkehr und Industrie 
vor. Insbesondere soll der Anteil 
von grünem Wasserstoff  in der 
Industrie erhöht werden. Im 
Verkehrsbereich sind höhere 
Anteile an nicht fossilen Kraft-
stoff en und der Ausbau der 
Ladeinfrastruktur vorgesehen.

Solaranlagen & Wärmepumpen
Ein Ziel von RED III ist, die 
Dauer von Genehmigungsver-
fahren für Solarenergieanla-
gen zu begrenzen. Bereits jetzt 
und bis Mitte 2024 gilt parallel 
die unmittelbar anwendbare 
EU-Notfallverordnung. Anlagen 

auf künstlichen Strukturen und 
damit verbundenen Speichern 
am selben Standort müssen 
grundsätzlich innerhalb von 
drei Monaten genehmigt wer-
den. Ausgenommen sind Anla-
gen auf künstlichen Wasserfl ä-
chen. Für kleine Anlagen ist in 
der Regel kein Kapazitätsaus-
bau am Netzanschlusspunkt 
erforderlich.

Raumwärme und Klimatisie-
rung verursachen ein beacht-
liches Ausmaß an Österreichs 
Gesamtemissionen. Dabei 
spielen fossile Brennstoff e 
noch immer eine große Rolle. 
Die Wärmepumpentechnologie 
für die Erzeugung erneuerbarer 
Wärme und Kälte aus Umge-
bungs- und geothermischer 
Energie ist daher für die Ener-
giewende essenziell. Der rasche 
Ausbau von Wärmepumpen 
soll den Ersatz von Erdgasheiz-
kessel und andere, mit fossilen 
Brennstoff en betriebene Heiz-
kessel ermöglichen.

Teil 27: Erneuerbare-
Energien-Richtlinie RED III

Ausbau der Erneuerbaren

Seit April 2022 unterstützt die WKOÖ KMU beim Erkennen von Potenzialen 
und Umsetzen von Maßnahmen mit dem Beratungsprogramm ÖKO-PLUS. 

• 2-stufi ges Beratungsprogramm
• bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar 
• bis max. 2.250 Euro Förderung
• fi nanziert durch die WKOÖ
• online einreichen bis 28. 12. 2024
• Info: foerderungen.wkooe.at/oeko-plus

 ÖKO-PLUS-Programm 

Im Green Deal 
der EU dreht 
sich vieles um 
den verstärk-
ten Ausbau der 
erneuerbaren 
Energien.
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